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Box A: naturbelassene Brennstoffe 

 

 

 

 

 

 

 

LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1 Buchstabe a, b und d Ziffer 1 



Box B: Restholz, Altholz, Holzabfälle 

 

 

 

 

 

 

 

LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 1 Buchstabe c und d Ziffer 2 

LRV Anhang 5 Ziffer 31 Absatz 2 Buchstabe a und b 



Holzbrennstoffe nach LRV 

Holzbrennstoffe nach LRV Anh. 5 Ziff. 312 Abs. 1 



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 1 Bst. a 

Naturbelassenes stückiges Holz 

einschliesslich anhaftender 

Rinde, insbesondere 

Scheitholz, Holzbriketts, Reisig 

und Zapfen sowie unbenutzte, 

durch ausschliesslich 

mechanische Bearbeitung 

entstandene Abschnitte aus 

Massivholz. 



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 1 Bst. b 

Naturbelassenes nichtstückiges 

Holz, insbesondere Holzpellets, 

Hackschnitzel, Späne, 

Sägemehl, Schleifstaub und 

Rinde. 



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 1 Bst. d Ziff. 1 

Unbehandeltes Altholz in Form 

von Zaunpfählen, 

Bohnenstangen und weiteren 

Gegenständen aus 

Massivholz, die im Garten oder 

in der Landwirtschaft eingesetzt 

wurden. 



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 1 Bst. c 

Restholz aus der 

holzverarbeitenden Industrie und 

dem holzverarbeitenden Gewerbe, 

soweit das Holz bemalt, 

beschichtet, verleimt oder in 

ähnlicher Weise behandelt ist; 

davon ausgenommen ist Holz, 

das druckimprägniert ist oder 

Beschichtungen aus 

halogenorganischen 

Verbindungen enthält. 

Holzabfall! 



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 1 Bst. d Ziff. 2 

 

Einwegpaletten aus Massivholz 



Nicht Holzbrennstoffe nach LRV 

Nicht Holzbrennstoffe nach LRV Anh. 5 Ziff. 312 Abs. 2 



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 2 Bst. a 

Altholz aus Gebäudeabbrüchen, 

Umbauten oder Renovationen, 

Restholz von Baustellen, alte 

Holzmöbel und Altholz aus 

Verpackungen, einschliesslich 

Paletten mit Ausnahme der 

Einwegpaletten nach Abs. 1 Bst. d 

Ziff. 2, sowie Gemische davon mit 

Holzbrennstoffen nach Abs. 1.  



LRV Anh. 5 Ziff. 31 Abs. 2 Bst. b 

Alle übrige Stoffe aus Holz, wie: 
 

1. Altholz oder Holzabfälle, die mit 

einem Holzschutzmittel nach einem 

Druckverfahren imprägniert wurden 

oder Beschichtungen aus 

halogenorganischen oder bleihaltigen 

Verbindungen aufweisen. 
 

2. Mit Holzschutzmittel wie 

Pentachlorphenol intensiv behandelte 

Holzabfälle oder Altholz, 
 

3. Gemische von solchen Holzabfällen 

mit Holzbrennstoffen nach Abs. 1 oder 

mit Altholz nach Bst. a 



Geeignete Feuerungsanlagen 

Abs. 1 Bst. a: Naturbelassenes 
stückiges Holz 

 

Abs. 1 Bst. b: Naturbelassenes 
nichtstückiges Holz 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 1: 
Unbehandeltes Altholz als 
Massivholz aus Garten und 
Landwirtschaft 

Keine Auflage betr. Leistung, Eignung des 

Brennstoffs für die Anlage ist entscheidend. 



Geeignete Feuerungsanlagen 

Abs. 1 Bst. c: Restholz 

 

 

 

Abs. 1 Bst. d Ziff. 2: 

Einwegpaletten aus Massivholz 

Restholzfeuerung; 

mind. 40 kW FWL 

und Messpflicht 

alle 2 Jahre 



Geeignete Feuerungsanlagen 

Abs. 2 a: Altholz 

Abs. 2 b: Holzabfälle 

Altholzfeuerung; 

mind. 350 kW FWL 

und Messpflicht alle 2 

Jahre 

Kehrichtverbrennungs

anlage 



Holz als Energieträger 

Jährliches Holzwachstum in Schweizer Wäldern:  ca. 10 Mio. m3 

Jährlicher Energieholzverbrauch Schweiz:  ca. 4,5 Mio. m3 

Potential zusätzlicher Energieholznutzung/Jahr: ca. 2 Mio. m3 

 

 



Holz als Energieträger 

Stückholz als 

 

Spälten, Rugel, Länge 1 Meter 

Scheiter, Länge 0.25, 0.33, 0.5 Meter 

Briketts,  

 

Stückholz wird in Kubikmeter, Ster oder Tonnen gemessen. 

Energieinhalt nach 2-jähriger Lagerung ca. 4 kWh/kg 

 



Holz als Energieträger 

Hackschnitzel 

 

Hackschnitzel werden gehackt oder 

geschreddert, sie lassen sich durch 

Holzart, Rindenanteil, Wassergehalt  

und Feinanteil klassieren. 

Hackschnitzel werden ins Silo gekippt oder eingeblasen, verrechnet wird nach 
Gewicht, Volumen oder Energiemenge. 

 



Holz als Energieträger 

Pellets 

 

Pellets sind ein normierter Brennstoff und 

werden aus naturbelassenem und unbe- 

handeltem Sägemehl oder Hobelspänen 

hergestellt. Dieses wird getrocknet und mit Druck 

durch eine Lochmatrize gepresst. Es dürfen keine unnatürlichen Zusätze und 
Bindemittel verwendet werden. 

Pellets können lose als Sackware gekauft werden, als Big Bags oder mit dem 
Tankwagen angeliefert werden. 

Hohe Energiedichte durch Pressung: 5 kWh/kg 

 



Lagerung von Stückholz 

1. Nach dem Fällen sofort einsägen und an einem wind- und 

sonnenexponierten Lagerplatz aufbeigen, vor Regen schützen. 

2. Kein direkter Bodenkontakt, Durchlüftung von unten 

3. Feste Abdeckung gegen Regen, keine Blachen 

4. Lagerdauer im Idealfall 2 Jahre 

5. Holz vor dem Verbrennen im Wohn- oder Heizraum zwischenlagern 

(1-3 Tage) 

 



Lagerung von Stückholz 



Lagerung von Stückholz 



Richtig Anfeuern 

www.holzenergie.ch/ueber-holzenergie/richtig-anfeuern 


